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Statistische Zusammenfassung 2022, EC-LV Niedersachsen  Gesamttibersicht, Stand 03.03.20
na ru Nr. EC+ugendarbeit

Anwesenheiten
am31.12.

1 2 3 4 8 Stimmen Mitglieder Nicht-Mitglieder
1 EC-J ug endarbeit Aurich 1 1

2 EC-Jugendarbeit Bassum 4 1-v, I

3 EC-Jugendarbeit Berumerfehn 9 1

4 EC-Jugendarbeit Brackel 6 1

5 EC-J ugendarbeit Braunschweig 13 2 \\\\ \
6 EC-Jugendarbeit Bremen 0

X X 7 EC-Jugendarbeit Btlckeburg 0

X 8 EC-Jugendarbeit Burgdorf 1 1

9 EC-J ugendarbeit Celle-Stadt 0

X 10 EC-Jugendarbeit Daverden 5 1/ I/ '
X 11 EC-Jugendarbeit Delmenhorst 0

12 EC-J ugendarbeit Detern 27 3 'H I

X 13 EC-Jugendarbeit Diepholz 0

X 14 EC-Jugendarbeit Fjlsum 13 2

15 EC-J ug en darbeit Fintel 33 4

16 EC-Jugendarbeit Fine[ 5 1

17 EC-J ugendarbeit G6denstorf 12 2

X 18 EC-Jugendarbeit Goslar 0

X 19 EC-J ugendarbeit G6ttingen 16 2,- /'
X 20 EC-Jugendarbeit Hameln 3 1

X 21 EC-J ugendarbeit Hankensbuttel 2 1

X 22 EC-Jugendarbeft Hannover 459 3 1

23 EC-J ugendarbe.rt Hannover-Nord 9 1. I

X 24 EC-J ugendarbeit Han nover-Plinke 13 2

25 EC-J ugendarbeit Hildesheim 2 1

26 EC-Jugendarbeit Hohnhorst 6 1\, / /
27 EC-Jugeridarbeit Hollen 28 3

28 EC-Jugendarbeit Holtland 10 1

29 EC-J u gendarbeit H utzel 24 3

X X 30 EC-Jugendarbeit lhrhove 7 v, I
31 EC-J ugendarbeit Lam mertsfehn 1 1

X 32 EC-Jugendarbeit Langenhagen 8 1` un
33 EC-Jugendarbeit Leer 33 4

X 34 EC-J ugendarbeit Lemforde 5 1

X 35 EC-J ugendarbeit Ltichow 0

36 EC-Jugendarbe'rt Muden 2 1

X 37 EC-Jugendarbeit Nienburg 1 1

38 EC-Jugendarbeit Ohlendorf 29 3 ill

X 39 EC-J ugendarbeit olden bu rg 18 2

X 40 EC-J ugenda rbeit Osnabrdck 8 1

X 41 EC-Jugendarbeit Osterholz-Scharmbeck 4 1

42 EC-Jug enda rbeit Pattensen 21 3 /1\

X X 43 EC-Jugendarbeit Peine 0

X 44 EC-Jugendarbeit Riepe 4 1

45 EC-J ugendarbeit Spetzerfeh n 21 3U, '/I
X 46 EC-J ugendarbeit Stadthagen-Nordstr. 7 1

47 EC-Jugendarbeit Stldharz 16 2 \1

48 E C-J ugendarbeit Tid dische 5 1 I

X 49 EC-Jugendarbeit Uplengen 2 1

50 EC-Jugendarbeit Verden 12 2 i
51 EC-J u gendarbeit Visselh6vede 2 1L, i(

52 EC-J ugenda rbeit V6lksen 3 1 i

X 53 EC-Jugendarbe.rt FallersHausen 1 1

54 EC-J ugenda rbejt Walle 5 1

55 EC-J ugenda rbe.rt Weener 46 5 IH
56 EC-Jugendarbeit Westrhauderfeh n 12 2

57 EC-Jugendarbeit Vvinsen/Luhe 13 2

58 EC-J ugen darbeit Wolfsbu rg 2 1

X X 59 EC-Jugendarbeit Wymeer 1 1

60 EC-Land-Mitglied 20

Jar i                 , /1
Summe/Zwischensumme 554 q3

na = nicht abgeschlossener Jugendkreis
i ,I., },eH

ru = diesel Jugendkreis ruht

® Bes. = durchschnitt]iche Besucherzahl

34 ftysh,-.\



T E  I  L N  E  H  M  E  R *1  N  N  E  N
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EC  -#o:'(U\rv1     8013

a) Stimmberechtigt

1       Brockmann                    Johanna

2      Bronsema                      Heio

3      Busemann                      Niklas

4      Carmichael                    Randy

5      ClauB                                 Maria

6      Deutschmann              Rafael

7      Gennat                            Kirsten

8      Gennat                          Svenja

9      Guth                                 Lukas

10     Harries                               Fidi

11      Husberg                            Kirke

12     Kemmer                        S6ren

13     Kirscht                               Simon

14     Meyer                              Judith

15     Penner                             Marina

16     Ratzel                              Tobias

17     Reglin                              Rebecca

18     Schaar                             Benny

19     Sch6n                                 Ulrich

20    Senner                           Patrick

21     Seppmann                    Joschua

22     Sommer                         Marianne

23     Stolz                                Gerhard

24    Tarrach                          Rolf

25     Tormann                         Katrin

26     Ulmer                             Andreas

27    vanderLaan               Jan

28     Witth6ft                           lnes

29    Zebrowski                      Sabrina

GV

Gem.Verband OGV

4£
anwesend:    49 /32Stimmen

Beisitzer LV fur Sport/ Vorsitz Ostfr.

Gesch.  Ref.  EC

Ref. Ostfr

Ref. Ostfr

GN  I Vorstk2

Vorsitz SW

Ref.  NH

GV

Ref.  Ostfr

Ref.  NH

Vorsitz  NH

Ref. JS / PI

Ref.  LV / Bildungsref.

Vorsitz  UWE

Vorsitz Netzwerg

Ref.  Plinke

Gesch.  Ref.  EC

Ref.  LV TK / JK

GV

Ref.  Plinke

Gem.Verband  HVLG

Altenau  Beirat

Altenau  Hausleitung

Gem.Verband Ohof

GV / Schatzmeister

GV

Beisitzerin  LV

~?       .L`tt-L.1,,1,

E=

v  .vr' fty
RE



30    die Landesiuaendkammer

Grussing                        Ruben

Meinicke                        Lasse

Soltau                            A nd fe

31     dieAEJN

Brakenhoff                    Chris

G rtlssing                         Ruben

32     denDECV

Kern Tobias

Ratzel                             Tobias

Stein                               Sarah

(auch  aejn)

(auch  UK)

(auch  NW-Leitung)

`-, z7  .,rfl €_

zur zeit often:                Vorsitz ostfr (wegen Doppelbesetzung im  LVV)

Vorsitz Ohof (vakant)

Evi Stroppel  (Elternzeit)

AK Klima  (wer?)

b) beratend (ohne Stimmrecht)

Cobus                            Stefan

G nth                                 Desifee

Nessel                            Lena

Osmers                           Niklas

Schneider                      Konstantin

Ref. Ostfr / Spetzerfehn

Ref.  NH / Pattensen

Ref.  Netzwerg / Lang.

DECV-Vorstand

Ref. Ostfr / Oldenburg

c) Caste (ohne Stimmrecht)

G6ttler                                Klaus                          DECV-Generalsekret5r

HtllB                                   Jochen                      Datenschutz

Langeloh                          Daria                          Ref. Ohof

Niestroj                           Jan peter               GV-Cast

Schmidt                            Svenja                      design. Vorsitz NH

van der Laan                 Reena                       Buchhaltung

D(    `Dt``W~                    jln6           CT{c`,iis _on_use,nc\
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Alt Neu 
§ 1 Name, Sitz und Arbeitsbereich 

(1) Der Verein, nachstehend Niedersächsischer EC-Verband genannt, 
�I�•�K�U�W���G�H�Q���1�D�P�H�Q���1�L�H�G�H�U�V�l�F�K�V�L�V�F�K�H�U���-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U��
�&�K�U�L�V�W�X�V�³��(EC) e.V. Er umfasst die EC-Jugendarbeit in den Ländern 
Niedersachsen und Bremen. 

(2) Der Niedersächsische EC-Verband ist im Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Hannover unter VR 2204 eingetragen. Er hat seinen Sitz 
in Hannover. 

(3) Der Niedersächsische EC-Verband versteht sich als Teil der EC-
Arbeit in Deutschland und arbeitet eng mit dem Deutschen 
�-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�������.�D�V�V�H�O�����]�X�V�D�P�P�H�Q����
Der Niedersächsische EC-Verband ist über diesen der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) 
sowie dem Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband e.V. 
angeschlossen. Der Niedersächsische EC-Verband ist ferner Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersachsen (AEJN) 
sowie der Jugendgremien der zuständigen evangelischen Kirchen. 

(4) Der Niedersächsische EC-Verband versteht sich als Jugendarbeit der 
Gemeinschaftsverbände in Niedersachsen und Bremen und als Teil der 
Jugendarbeit der evangelischen Landeskirchen. 

§ 1 Name, Sitz und Arbeitsbereich  

(1) Der Verein, nachstehend Niedersächsischer EC-Verband oder EC-
Landesverband genannt, führt den Namen Niedersächsischer 
Jugendverband �Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�����(�U���X�P�I�D�V�V�W���G�L�H���(�&-
Jugendarbeit in den Ländern Niedersachsen und Bremen.  

(2) Der Niedersächsische EC-Verband ist im Vereinsregister des 
Amtsgerichtes Hannover unter VR 2204 eingetragen. Er hat seinen Sitz 
in Hannover.  

(3) Der Niedersächsische EC-Verband versteht sich als Teil der EC-
Arbeit in Deutschland und arbeitet eng mit dem Deutschen 
J�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�������.�D�V�V�H�O�����]�X�V�D�P�P�H�Q����
Der Niedersächsische EC-Verband ist über diesen der 
Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland (aej) 
sowie dem Evangelischen Gnadauer Gemeinschaftsverband e.V. 
angeschlossen. Der Niedersächsische EC-Verband ist ferner Mitglied der 
Arbeitsgemeinschaft der evangelischen Jugend in Niedersachsen (aejn) 
sowie der Jugendgremien der zuständigen evangelischen Kirchen.  

(4) Der Niedersächsische EC-Verband versteht sich als Jugendarbeit der 
Gemeinschaftsverbände in Niedersachsen und Bremen und als Teil der 
Jugendarbeit der evangelischen Landeskirchen. 
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§ 2 Zweck 

(1) Der Niedersächsische EC-Verband verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des 
�$�E�V�F�K�Q�L�W�W�V���Ä�6�W�H�X�H�U�E�H�J�•�Q�V�W�L�J�W�H���=�Z�H�F�N�H�³���G�H�U���$�E�J�D�E�H�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�� 

Zwecke des Niedersächsischen EC-Verbandes sind 

a) die Förderung der Religion 

b) die Förderung der Jugendhilfe 

c) die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich 
der Studentenhilfe 

d) die Förderung des Sports 

 

e) die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke. 

 
 

(2) Der Niedersächsische EC-Verband verwirklicht die Satzungszwecke 
im In- und Ausland insbesondere durch 

a) die Verkündung des Evangeliums und die Weitergabe der christlichen 
Botschaft in Wort und Schrift 
 

b) die Unterstützung der EC-Jugendarbeiten bei deren Aufgabe, durch 
Verkündigung des Evangeliums aufgrund der Heiligen Schrift junge 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen und sie anzuleiten, 
zur Ehre des dreieinigen Gottes zu leben sowie sie zu christlichen 
Persönlichkeiten heranzubilden, die befähigt und bereit sind, ihre 
Aufgaben in Familie, Beruf, Kirche und Gesellschaft zu erkennen und zu 
erfüllen 

§ 2 Zweck 

(1) Der Niedersächsische EC-Verband verfolgt ausschließlich und 
unmittelbar gemeinnützige und kirchliche Zwecke im Sinne des 
�$�E�V�F�K�Q�L�W�W�V���Ä�6�W�H�X�H�U�E�H�J�•�Q�V�W�L�J�W�H���=�Z�H�F�N�H�³���G�H�U���$�E�J�D�E�H�Q�R�U�G�Q�X�Q�J�� 

Zwecke des Niedersächsischen EC-Verbandes sind 

a) die Förderung der Religion, 

b) die Förderung der Jugendhilfe, 

c) die Förderung der Erziehung, Volks- und Berufsbildung einschließlich 
der Studentenhilfe, 

d) die Förderung des Sports, 

e) die Förderung von Kunst und Kultur, 

f) die Förderung des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten 
gemeinnütziger, mildtätiger und kirchlicher Zwecke, 

g) die Förderung internationaler Gesinnung, der Toleranz auf allen 
Gebieten der Kultur und des Völkerverständigungsgedankens 

(2) Der Niedersächsische EC-Verband verwirklicht die Satzungszwecke 
im In- und Ausland insbesondere durch 

a) die Verkündung des Evangeliums und die Weitergabe der christlichen 
Botschaft in Wort, Schrift und digital sowie durch Konzerte, Theater, 
Social Media und Lesungen, 

b) die Unterstützung der EC-Jugendarbeiten bei deren Aufgabe, durch 
Verkündigung des Evangeliums aufgrund der Heiligen Schrift junge 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus zu rufen und sie anzuleiten, 
zur Ehre des dreieinigen Gottes zu leben, sowie sie zu christlichen 
Persönlichkeiten heranzubilden, die befähigt und bereit sind, ihre 
Aufgaben in Familie, Beruf, Kirche und Gesellschaft zu erkennen und zu 
erfüllen sowie diskriminierungsfrei mit ihren Mitmenschen umzugehen,  
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c) die Verbindung der ihm angeschlossenen EC-Jugendarbeiten 
untereinander 

d) die Bereitstellung von Hilfsmitteln für die Arbeit der EC-
Jugendarbeiten 

e) die Veranstaltung von Seminaren, sportlichen Veranstaltungen, 
Tagungen und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere zur 
Schulung und Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen 

f) die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen. 

 

(3) Zur Erfüllung der Satzungszwecke kann der niedersächsische EC-
Verband insbesondere 

a) hauptamtliche Mitarbeiter/innen anstellen, 

b) Bildungs-, Tagungs- und Freizeitstätten (Jugendheime) unterhalten 
und betreiben, die der Ausbildung und der Fortbildung sowie der 
Erholung Jugendlicher dienen. Der Verband ist berechtigt, solche 
Einrichtungen anderen steuerbegünstigten Körperschaften oder 
Körperschaften öffentlichen Rechts zur Benutzung für deren �± 
steuerbegünstigte �± Zwecke zu überlassen. 

c) diakonische Aufgaben wahrnehmen, 

d) christliche Literatur und Arbeitshilfen herausgeben und verbreiten, 

 

e) Grundstücke erwerben, Gebäude errichten und mieten, 

f) ferner im Rahmen seiner Zwecke durch Beschluss des Vorstands oder 
der Vertreterversammlung besondere weitere Aufgaben übernehmen. 

c) die Verbindung der ihm angeschlossenen EC-Jugendarbeiten 
untereinander, 

d) die Bereitstellung von Hilfsmitteln für die Arbeit der EC-
Jugendarbeiten, 

e) die Veranstaltung von Seminaren, sportlichen Veranstaltungen, 
Tagungen und Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen, insbesondere zur 
Schulung und Ausbildung von Jugendlichen und Erwachsenen,  

f) die Bereitstellung von Hilfsmitteln zur Erziehung von Kindern und 
Jugendlichen. 

 

(3) Zur Erfüllung der Satzungszwecke kann der niedersächsische EC-
Verband insbesondere 

a) hauptamtliche Mitarbeiter/innen anstellen, 

b) Bildungs-, Tagungs- und Freizeitstätten (Jugendheime) unterhalten 
und betreiben, die der Ausbildung und der Fortbildung sowie der 
Erholung Jugendlicher dienen; der Verband ist berechtigt, solche 
Einrichtungen anderen steuerbegünstigten Körperschaften oder 
Körperschaften öffentlichen Rechts zur Benutzung für deren �± 
steuerbegünstigte �± Zwecke zu überlassen;  

c) diakonische Aufgaben wahrnehmen, 

d) christliche Literatur und Arbeitshilfen herausgeben und verbreiten, 

e) Werbemittel herausgeben und verbreiten, 

f) Grundstücke erwerben, Gebäude errichten und mieten, 

g) ferner im Rahmen seiner Zwecke durch Beschluss des Vorstands oder 
der Vertreterversammlung besondere weitere Aufgaben übernehmen. 
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§ 3 Selbstlosigkeit 

(1) Der Niedersächsische EC-Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 

(2) Die Mittel des Niedersächsischen EC-Verbandes dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in 
dieser ihrer Eigenschaft keine Zuwendungen aus Mitteln des 
Niedersächsischen EC-Verbandes. 

(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer 
nachgewiesenen Auslagen und Aufwendungen. Der Ersatz von 
Aufwendungen und Auslagen kann jedoch auch auf der Basis pauschaler 
Kostenerstattung erfolgen. 

 

§ 3 Selbstlosigkeit 

(1) Der Niedersächsische EC-Verband ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht 
in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.  

(2) Die Mittel des Niedersächsischen EC-Verbandes dürfen nur für die 
satzungsmäßigen Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten 
keine Zuwendungen aus Mitteln des Niedersächsischen EC-Verbandes.  

 
(3) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Verbandes 
fremd sind oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt 
werden. Ehrenamtlich tätige Personen haben Anspruch auf Ersatz ihrer 
nachgewiesenen Auslagen und Aufwendungen. Der Ersatz von 
Aufwendungen und Auslagen kann jedoch auch auf der Basis pauschaler 
Kostenerstattung erfolgen.   

 
§ 4 Mitgliedschaft, Recht auf Namensführung[K1] 

 

(1) Mitglied des Niedersächsischen EC-Verbandes kann jede 
Jugendgruppe in den Ländern Niedersachsen und Bremen werden, die 
mindestens drei Mitglieder hat und diese Satzung anerkennt. 

(2) Über die Aufnahme einer Jugendgruppe als Mitglied des 
Niedersächsischen EC-Verbandes entscheidet auf Vorschlag des 
Vorstands die Vertreterversammlung. 

 

 

§ 4 Ortsbezogener Beitritt und ortsunabhängige Mitgliedschaften 

(1) Ortsbezogener Beitritt 

a) Mitglied des Niedersächsischen EC-Verbandes kann jede 
Jugendgruppe in den Bundesländern Niedersachsen und Bremen werden, 
die mindestens drei EC-Ort-Mitglieder hat und diese Satzung anerkennt. 

b) Für die Aufnahme als Mitglied des Niedersächsischen EC- Verbandes 
stellt die jeweilige Jugendgruppe einen Aufnahmeantrag in Textform an 
den Geschäftsführenden Vorstand des Niedersächsischen EC-Verbandes. 
Über den Aufnahmeantrag entscheidet im ersten Schritt die 
Vertreterversammlung des Niedersächsischen EC-Verbandes. Der 
Geschäftsführende Vorstand leitet daraufhin den Aufnahmeantrag an den 
Deutschen EC-Verband weiter. Die endgültige Aufnahme erfolgt durch 
Mehrheitsbeschluss der Vertreterversammlung des Deutschen EC-
Verbandes nur im Einvernehmen mit den zuständigen Organen des  EC-
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Landesverbandes. Die Jugendgruppe führt nach der Aufnahme die 
Bezeichnung Jugendarbeit "Entschieden für Christus" (EC). 

c) Die EC-Jugendarbeit besteht aus EC-Ort-Mitgliedern. EC-Ort-
Mitglieder, die sich nicht mehr aktiv an der Jugendarbeit beteiligen, 
können stattdessen EC-Supporter ohne Stimmrecht werden. Dies gilt 
sinngemäß auch für solche Personen, die dem EC freundschaftlich 
verbunden sind. 

 

(2) Ortsunabhängige Mitgliedschaften 

a) Einzelpersonen können EC-Land-Mitglied werden. Die Gruppe der 
EC-Land-Mitglieder ist gemeinsam Mitglied des Niedersächsischen EC-
Verbandes analog zu §4 Abs. 1a und 1d. 

b) EC-Land-Mitglied kann werden, wer das EC-Versprechen und die 
EC-Grundsätze bejaht und ortsunabhängig mit der EC-Arbeit verbunden 
sein möchte. Über den Mitgliedsantrag entscheidet der 
Geschäftsführende Vorstand.  

c) EC-Land-Mitglied kann auch werden, wer EC-Mitglied in einer EC-
Jugendarbeit ist und vor Ort verabschiedet worden ist und die Aufnahme 
als EC-Land-Mitglied beantragt. Über den Antrag entscheidet der 
Geschäftsführende Vorstand. 

d) Bei Aufnahme eines EC-Land-Mitglieds wird dies beim Deutschen 
EC-Verband vom Geschäftsführenden Vorstand gemeldet. 
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(3) Die Mitgliedschaft erlischt, wenn ein Mitglied [K2]seinen Austritt, der 
jederzeit ohne Kündigung erfolgen kann, gegenüber dem Vorstand 
(Vorsitzenden) erklärt, oder wenn der Vorstand den Ausschluss eines 
Mitglieds wegen nicht satzungsgemäßen Verhaltens beschließt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 5 Austritt  

(1) Der Austritt einer EC-Jugendarbeit kann durch Beschluss einer 
Mehrheit von 3/4 ihrer EC-Ort-Mitglieder jeweils zum Ende eines 
Kalenderjahres erfolgen. Der Austrittsbeschluss ist formlos schriftlich 
dem Geschäftsführenden Vorstand des EC-Landesverbandes mitzuteilen.  
Dieser leitet dann den Austrittsbeschluss weiter an den Deutschen EC-
Verband. 

(2) Die EC-Land-Mitglieder richten ihre Austrittserklärung formlos 
schriftlich an den Geschäftsführenden Vorstand des EC-
Landesverbandes, der den Austritt dann an den Deutschen EC-Verband 
weiterleitet. Ein Austritt ist jederzeit möglich.  

§ 6 Ausschluss 

(1) Der Ausschluss einer EC-Jugendarbeit ist möglich, wenn sie sich 
nicht an die Satzung des EC-Landesverbandes oder des Deutschen EC-
Verbandes hält. 

(2) Zum Ausschluss ist der Beschluss des Vorstands des EC-
Landesverbandes mit einer 2/3-Mehrheit der teilnehmenden 
Stimmberechtigten erforderlich. Die EC-Jugendarbeit hat das Recht, vom 
Vorstand gehört zu werden. 

(3) Einzelne Mitglieder einer EC-Jugendarbeit können aus den gleichen 
Gründen (Abs. 1) durch Beschluss des Vorstandes des EC-
Landesverbandes ausgeschlossen werden, falls die EC-Jugendarbeit sich 
einem Mitglied gegenüber nicht durchsetzen kann. Es ist ein Antrag in 
Textform unter Darlegung der Umstände dem Vorstand des EC-
Landesverbandes vorzulegen. Vor dem Ausschluss sind die Mitglieder 
der örtlichen EC-Jugendarbeit anzuhören. 

(4) Der Ausschluss von EC-Land-Mitgliedern nach § 4 Abs. 2 erfolgt 
analog zu Absatz 1 und 2 durch 2/3-Mehrheit der teilnehmenden 
Stimmberechtigten des Vorstandes. 
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(4) Eine Jugendgruppe ist erst nach Aufnahme durch die 
�9�H�U�W�U�H�W�H�U�Y�H�U�V�D�P�P�O�X�Q�J���E�H�U�H�F�K�W�L�J�W�����G�L�H���%�H�]�H�L�F�K�Q�X�Q�J���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U��
�&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����]�X���I�•�K�U�H�Q�����%�H�L���$�X�V�W�U�L�W�W���R�G�H�U���$�X�V�V�F�K�O�X�V�V���H�U�O�L�V�F�K�W���G�L�H�V�H�V��
Recht. Die Bezeichnung ist ggf. auch im Vereinsregister zu löschen. 

 

 

 

(5) Die Mitglieder (EC-Jugendarbeiten) sind verpflichtet, den 
Niedersächsischen EC-Verband bei der Verwirklichung seiner Zwecke 
und Anliegen zu unterstützen.[K3] 

(6) Die Rechte eines Mitglieds (EC-Jugendarbeit), Anträge zu stellen 
und in der Vertreterversammlung sein Stimmrecht auszuüben, ruhen, 
wenn bis zum Beginn der Vertreterversammlung 

a) keine schriftlichen Angaben über den Stand seiner Mitglieder 
vorliegen, weil der jährliche Fragebogen nicht abgegeben worden ist, 
oder 
b) für das Mitglied Beitragsrückstände bestehen, die mehr als ein Jahr 
vor der Vertreterversammlung fällig geworden sind[K4]. 

 

§ 7 Recht zur Namensführung und Nutzung des EC-Logos 

(1) Die EC-Kreisverbände und die EC-Jugendarbeiten erhalten vom 
Deutschen EC-Verband das Recht, die Bezeichnung Jugendarbeit 
�Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�´�����(�&�����]�X���I�•�K�U�H�Q���X�Q�G���G�D�V���J�H�V�H�W�]�O�L�F�K���J�H�V�F�K�•�W�]�W�H��
EC-Zeichen (Logo) zur Kennzeichnung ihrer Arbeit zu nutzen. 

(2) Eine EC-Jugendarbeit ist nach Austritt oder Ausschluss nicht mehr 
zur Führung des EC-Zeichens in Verbindung mit der Formulierung 
���(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�����E�]�Z�����P�L�W���G�H�U���$�E�N�•�U�]�X�Q�J���³�(�&�´�����V�R�Z�L�H���]�X�U��
Benutzung des gesetzlich geschützten Logos berechtigt. Namen mit 
derartigen Verbindungen sind auch im Vereinsregister zu löschen, sofern 
die EC-Jugendarbeit im Vereinsregister eingetragen ist. 

 

 

§15 Mitgliedsbeiträge 

Jede EC-Jugendarbeit als Mitglied des Niedersächsischen EC-Verbandes 
hat einen Jahresbeitrag zu leisten, der sich nach der Zahl der Mitglieder 
der EC-Jugendarbeit berechnet. 

§ 8 Mitgliedsbeiträge[K5] 

Zur Durchführung seiner satzungsgemäßen Aufgaben erhebt der 
Niedersächsische EC-Verband von den ihm angeschlossenen EC-Ort-
Mitgliedern und EC-Land-Mitgliedern einen Mitgliedsbeitrag. Die 
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 Mitgliedsbeiträge sind jährlich an den Niedersächsischen EC-Verband zu 
entrichten. 

§ 5 Gliederung des Niedersächsischen EC-Verbandes 

(1) Der Niedersächsische EC-Verband ist in Kreisverbände gegliedert. 
Sie sind rechtlich unselbständig und umfassen mehrere EC-
Jugendarbeiten, die der Niedersächsische EC-Verband ihnen jeweils 
zuordnet. 

(2) Ihre Tätigkeit richtet sich nach der Kreisverbandsordnung (§ 13 Abs. 
1 Buchstabe f). 

 

§ 9 Gliederung des Niedersächsischen EC-Verbandes 

(1) Der Niedersächsische EC-Verband ist in Kreisverbände und 
Netzwerke gegliedert. Sie sind rechtlich unselbständig und umfassen 
mehrere EC-Jugendarbeiten, die der Niedersächsische EC-Verband ihnen 
jeweils zuordnet. 

(2) Die Tätigkeit der Kreisverbände richtet sich nach der 
Kreisverbandsordnung (§ 17 Abs. 1 Buchstabe f). 

§ 6 Verbandsleitung 

Die Leitung des Niedersächsischen EC-Verbandes obliegt 

a) dem Vorstand, 

b) dem Geschäftsführenden Vorstand, 

c) der Vertreterversammlung 

 

§ 10 Organe des Niedersächsischen EC-Verbandes 

Die Organe des Niedersächsischen EC-Verbandes sind 

a) der Vorstand, 

b) der Geschäftsführende Vorstand, 

c) die Vertreterversammlung. 
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§ 7 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem/der Vorsitzenden, 

b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem/der Schatzmeister/in, 

d) den Vorsitzenden der Kreisverbände, 

e) den vom Niedersächsischen EC-Verband und/oder von den 
evangelischen Landeskirchen für ihre Tätigkeit im Niedersächsischen 
EC-Verband angestellten Jugendreferenten/Jugendreferentinnen, sofern 
mindestens ein 50%iger Anteil ihrer Stelle Aufgaben im Rahmen des 
Landes- oder eines Kreisverbandes umfasst oder sie mit der Leitung oder 
der Stellvertretenden Leitung von Projekt- bzw. Stadtteilarbeiten betraut 
sind den vom Niedersächsischen EC-Verband angestellten 
Heimleitern/Heimleiterinnen, 

 

 
 

f) den Vorsitzenden der Gemeinschaftsverbände, in denen der Verband 
arbeitet, 

g) den Leitern/Leiterinnen der von der Vertreterversammlung bestätigten 
Arbeitskreise und Beiräte (§ 11 Abs. 1 Buchstabe f), 

h) bis zu sechs von der Vertreterversammlung zu wählenden 
Beisitzern/Beisitzerinnen, 

i) je einem der Vertreter/Vertreterinnen des Niedersächsischen EC-
Verbandes für die Vertreterversammlung des Deutschen 
�-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G�H�V���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�������G�H�U��
Vertreter/Vertreterinnen des Niedersächsischen EC-Verbandes in der 
Landesjugendkammer der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in der 
AEJN. 

§ 11 Vorstand 

(1) Der Vorstand besteht aus 

a) dem/der Vorsitzenden, 

b) dem/der stellvertretenden Vorsitzenden, 

c) dem/der Schatzmeister/in, 

d) den Vorsitzenden der Kreisverbände und Netzwerke, 

e) den Geschäftsführenden Referent/innen des EC-Landesverbandes 

f) einem/einer Jugendreferent/in, die beim Niedersächsischen EC-
Verband angestellt und auf Landesverbandsebene tätig ist, 

g) einem/einer Jugendreferent/in pro Kreisverband oder Netzwerk, bei 
dem mindestens ein/e eigene/r, beim Niedersächsischen EC-Verband 
angestellte/r Jugendreferent/in tätig ist; die/der Jugendreferent/in muss 
beim Niedersächsischen EC-Verband angestellt sein, 

h) einem/einer Jugendreferent/in, die beim Niedersächsischen EC-
Verband angestellt und im Landesverband in spezifischen 
Arbeitsbereichen tätig ist. 

i) den Vorsitzenden der Gemeinschaftsverbände, in denen der Verband 
arbeitet, 

j) den Leiter/innen der von der Vertreterversammlung bestätigten 
Arbeitskreise und Beiräte (§ 15 Abs. 1 Buchstabe f), 

k) bis zu sechs von der Vertreterversammlung zu wählenden 
Beisitzer/innen, 

l) je einem/einer der Vertreter/innen des Niedersächsischen EC-
Verbandes für die Vertreterversammlung des Deutschen 
�-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G�H�V���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�����V�R�Z�L�H���G�H�U��
Vertreter/innen des Niedersächsischen EC-Verbandes in der 
Landesjugendkammer der Ev.-luth. Landeskirche Hannovers und in der 
aejn. 
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Die Vorstandsmitglieder zu d) können sich durch ein anderes Mitglied 
des Kreisverbandsvorstands, die Vorstandsmitglieder zu g) durch die 
Verbandsinspektoren/Verbandsinspektorinnen oder einen benannten 
Vertreter/eine benannte Vertreterin aus ihrem Verband, die 
Vorstandsmitglieder zu h) durch ein anderes Mitglied ihres 
Arbeitskreises/Beirates vertreten lassen. 

 

 

 
 
(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der 
Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der 
Schatzmeister/in, wobei jeweils zwei Vorstandsmitglieder den Verein 
vertreten. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes gem. § 26 BGB vorzeitig aus 
seinem Amt aus, ist der Vorstand gem. Abs. 1 berechtigt, das Amt bis 
zur Ersatzwahl durch die nächste Vertreterversammlung, durch 
Bestellung eines Ersatzmitglieds aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder 
gem. Abs. 1 d),h) und i) kommissarisch zu besetzen. 

 

(3) Für die Ausführung der Geschäfte der Bildungs- und Tagungsstätten 
kann der Vorstand besondere Vertreter/innen bestellen (§ 30 BGB). 

 

 

 

Die Vorstandsmitglieder zu d) können sich durch ein anderes Mitglied 
des Kreisverbandsvorstands, die Vorstandsmitglieder zu i) durch die 
Verbandsinspektor/innen oder eine/n benannte/n Vertreter/in aus ihrem 
Verband, die Vorstandsmitglieder zu j) durch ein anderes Mitglied ihres 
Arbeitskreises/Beirates, die Vorstandsmitglieder zu f), g), h) durch ein 
anderes entsprechendes Mitglied des Jugendreferententeams vertreten 
lassen.  

Die Mitglieder des Jugendreferententeams wählen aus ihren Reihen 
den/die Vertreter/in gemäß f), g), h) für 1 Jahr.  

 

(2) Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem/der 
Vorsitzenden, dem/der stellvertretenden Vorsitzenden und dem/der 
Schatzmeister/in, wobei jeweils zwei Vorstandsmitglieder den Verein 
vertreten. 

Scheidet ein Mitglied des Vorstandes gem. § 26 BGB vorzeitig aus 
seinem Amt aus, ist der Vorstand gem. Abs. 1 berechtigt, das Amt bis 
zur Ersatzwahl durch die nächste Vertreterversammlung durch 
Bestellung eines Ersatzmitglieds aus dem Kreis der Vorstandsmitglieder 
gem. Abs. 1 d), k) und l) kommissarisch zu besetzen.  

 

(3) Für die Ausführung der Geschäfte der Bildungs- und Tagungsstätten 
kann der Vorstand besondere Vertreter/innen bestellen (§ 30 BGB). 
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(4) An den Sitzungen des Vorstandes können beratend teilnehmen: 

a) Die nicht unter Abs.1 e genannten 
Jugendreferenten/Jugendreferentinnen des Niedersächsischen EC-
Verbandes. 

 

 
 

b) Die nicht unter Abs. 1 j genannten Vertreter/innen des 
Niedersächsischen EC-Verbandes für die Vertreterversammlung des 
�'�H�X�W�V�F�K�H�Q���-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G�H�V���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9���� 
 
 

c) Die nicht unter Abs. 1 j genannten Vertreter/innen des 
Niedersächsischen EC-Verbandes in der Landesjugendkammer der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers und in der AEJN. 

 
d) Die Mitglieder des Vorstands des Deutschen Jugendverbandes 
�Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�������.�D�V�V�H�O�����V�R�Z�H�L�W���V�L�H���0�L�W�J�O�L�H�G���H�L�Q�H�U��
EC-Jugendarbeit des Niedersächsischen EC-Verbandes sind. 

 

 

(4) Beratende Mitglieder des Vorstands sind: 

a) die nicht unter Abs.1 f-h) genannten 
Jugendreferenten/Jugendreferentinnen des Niedersächsischen EC-
Verbandes, 

b) die bei einem der in Niedersachsen ansässigen 
Gemeinschaftsverbände angestellten Jugendreferent/innen mit einem 
Schwerpunkt in einer EC-Ort-/ Kreisverbands-/Netzwerkarbeit, 

c) die nicht unter Abs. 1 l) genannten Vertreter/innen des 
Niedersächsischen EC-Verbandes für die Vertreterversammlung des 
�'�H�X�W�V�F�K�H�Q���-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G�H�V���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�� sowie 
deren Stellvertreter/innen, 

d) die nicht unter Abs. 1 l) genannten Vertreter/innen des 
Niedersächsischen EC-Verbandes in der Landesjugendkammer der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers und in der aejn sowie deren 
Stellvertreter/innen, 

e) die Mitglieder des Vorstands des Deutschen Jugendverbandes 
�Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H��V., Kassel, soweit sie Mitglied einer 
EC-Jugendarbeit des Niedersächsischen EC-Verbandes sind, 

f) die vom Niedersächsischen EC-Verband angestellte Hausleitung der 
EC-Jugendbildungs- und Tagungsstätte, 

g) der Datenschutzbeauftragte des Niedersächsischen EC-Verbandes und 
weitere vom Vorstand berufene Beauftragte.  
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§ 8 Geschäftsführender Vorstand 

(1) Zum Geschäftsführenden Vorstand gehören: 

a) der/die Vorsitzende, 

b) der/die stellvertretende Vorsitzende, 

c) der/die Schatzmeister/in, 

d) bis zu vier Beisitzern/Beisitzerinnen aus dem Kreis der 
Vorstandsmitglieder zu § 7 Buchstaben d, h und i. 

(2) Der/Die Leitende Jugendreferent/in nimmt an den Sitzungen des 
Geschäftsführenden Vorstands beratend teil. 

 

§ 12 Geschäftsführender Vorstand 

(1) Zum Geschäftsführenden Vorstand gehören: 

a) der/die Vorsitzende, 

b) der/die stellvertretende Vorsitzende, 

c) der/die Schatzmeister/in, 

d) bis zu vier Beisitzern/Beisitzerinnen aus dem Kreis der 
Vorstandsmitglieder zu § 11 Abs. 1 Buchstaben d, k und l. 

(2) Die Geschäftsführenden Referent/innen nehmen an den Sitzungen 
des Geschäftsführenden Vorstands beratend teil. 
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§ 9 Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung setzt sich zusammen aus 

a) dem Vorstand, 

b) den Vertretern der Mitglieder (EC-Jugendarbeiten). 

 

(2) Jede EC-Jugendarbeit kann auf je zehn angefangene Mitglieder 
eine/n stimmberechtigte/n Vertreter/in entsenden. Maßgebend ist die 
Zahl der Mitglieder der EC-Jugendarbeit zu Beginn des Kalenderjahres, 
in dem die Vertreterversammlung stattfindet. Vertreter/in kann nur ein 
Mitglied der EC-Jugendarbeit sein. 

 

 

 

 
 
Alt §4 Abs. 6: 
(6) Die Rechte eines Mitglieds (EC-Jugendarbeit), Anträge zu stellen 
und in der Vertreterversammlung sein Stimmrecht auszuüben, ruhen, 
wenn bis zum Beginn der Vertreterversammlung 

a) keine schriftlichen Angaben über den Stand seiner Mitglieder 
vorliegen, weil der jährliche Fragebogen nicht abgegeben worden ist, 
oder 
b) für das Mitglied Beitragsrückstände bestehen, die mehr als ein Jahr 
vor der Vertreterversammlung fällig geworden sind.[K6] 

 

§ 13 Vertreterversammlung 

(1) Die Vertreterversammlung setzt sich zusammen aus 

a) dem Vorstand, 

b) den Vertretern der EC-Jugendarbeiten 

c) und der Vertretung der EC-Land-Mitglieder  

(2) Jede EC-Jugendarbeit kann auf je zehn angefangene EC-Ort-
Mitglieder eine/n stimmberechtigte/n Vertreter/in entsenden. Maßgebend 
ist die Zahl der EC-Ort-Mitglieder der EC-Jugendarbeit zum 31.12. des 
Vorjahres, in dem die Vertreterversammlung stattfindet. Vertreter/in 
kann nur ein EC-Ort-Mitglied der jeweiligen EC-Jugendarbeit sein und 
soll ein/e Ehrenamtliche/r sein. 

(3) Die auf der Vertreterversammlung teilnehmenden EC-Land-
Mitglieder wählen auf je zehn angefangene EC-Land-Mitglieder eine 
Person, die sie als stimmberechtigte/n Vertreter/in entsenden. 
Maßgebend ist die Zahl der EC-Land-Mitglieder zu Beginn des 
Kalenderjahres, in dem die Vertreterversammlung stattfindet. 
Vertreter/in kann nur ein EC-Land-Mitglied sein und soll ein/e 
Ehrenamtliche/r sein. 

(4) Wenn bis zum Beginn der Vertreterversammlung keine schriftlichen 
Angaben über den Stand der EC-Ort-Mitglieder zum 31.12. des 
Vorjahres vorliegen, weil der jährliche Fragebogen nicht abgegeben 
worden ist, und dem EC-Landesverband damit keine aktuellen 
Mitgliederzahlen vorliegen, hat der EC-Ort 1 Stimme auf der 
Vertreterversammlung.   
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§ 10 Wahlen 

(1) Die in § 7 Abs. 1 Buchstaben a bis c und i aufgeführten 
Vorstandsmitglieder und die Beisitzer/innen im Geschäftsführenden 
Vorstand (§ 8 Buchstabe d) werden auf die Dauer von vier Jahren 
gewählt. 

 
 
Von den Beisitzern/Beisitzerinnen im Vorstand und im 
Geschäftsführenden Vorstand soll in jedem zweiten Jahr jeweils die 
Hälfte gewählt werden. 

 
 
 
 
 
 
(2) Bei der Wahl von Vorstandsmitgliedern i.S. Von § 7 Abs. 1 
Buchstabe a bis c ist für jedes Amt ein gesonderter Wahlvorgang 
vorzunehmen. 

Gewählt ist, wer die Stimmen von mindestens zwei Dritteln der auf Ja 
oder Nein lautenden Stimmen der anwesenden Stimmberechtigten erhält. 
Wird diese Mehrheit in zwei Wahlgängen von keinem Bewerber/keiner 
Bewerberin erreicht, so ist gewählt, wer in weiteren Wahlgängen die Ja-
Stimmen von mehr als der Hälfte der anwesenden Stimmberechtigten 
erhält. Sind mehr als zwei Bewerber/innen vorhanden, so scheidet bei 
jedem weiteren Wahlgang der/die Bewerber/in aus, der/die im 
vorausgehenden Wahlgang die wenigsten Stimmen erhalten hat. 

 

§ 14 Wahlen und Berufungen 

(1) Die in § 11 Abs. 1 Buchstaben a bis c sowie k aufgeführten 
Vorstandsmitglieder, die Beisitzer/innen im Geschäftsführenden 
Vorstand (§ 12 Buchstabe d) und die Vertreter/innen und 
Stellvertreter/innen für die Vertreterversammlung des Deutschen EC-
Verbandes werden von der Vertreterversammlung auf die Dauer von vier 
Jahren gewählt.  

Von den Beisitzer/innen im Vorstand und im Geschäftsführenden 
Vorstand soll in jedem zweiten Jahr jeweils die Hälfte gewählt werden. 

Die Wahl mehrerer Personen für gleiche Aufgaben in einem Wahlgang 
ist möglich. Gewählt ist, wer die meisten der Ja-Stimmen erhält.  

Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl erforderlich. 

 

(2) Bei der Wahl von Vorstandsmitgliedern i.S. von § 11 Abs. 1 
Buchstabe a bis c ist für jedes Amt ein gesonderter Wahlvorgang 
vorzunehmen. 

Gewählt ist, wer die Ja-Stimmen von mindestens zwei Dritteln der 
teilnehmenden Stimmberechtigten erhält. Wird diese Mehrheit in zwei 
Wahlgängen von keinem/keiner Bewerber/in erreicht, so ist gewählt, wer 
in weiteren Wahlgängen die Ja-Stimmen von mehr als der Hälfte der 
teilnehmenden Stimmberechtigten erhält. Sind mehr als zwei 
Bewerber/innen vorhanden, so scheidet bei jedem weiteren Wahlgang 
der/die Bewerber/in aus, der/die im vorausgehenden Wahlgang die 
wenigsten Stimmen erhalten hat. 
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(3[K7]) Für alle anderen Wahlen gilt: 

Die Wahlzeit beträgt vier Jahre, ausgenommen die der 
Rechnungsprüfer/innen. Gewählt ist, wer die meisten der auf Ja oder 
Nein lautenden Stimmen erhält. 

Die Wahl mehrerer Personen für gleiche Aufgaben in einem Wahlgang 
ist möglich. Gewählt sind die Personen, die die meisten Stimmen 
erhalten. 

Bei Stimmengleichheit ist eine Stichwahl erforderlich.[K8] 

(4) Die im Absatz 1 bestimmte Dauer verkürzt sich, wenn die 
Vertreterversammlung, in der eine Neuwahl vorzunehmen ist, vor Ablauf 
von vier Jahren stattfindet. Sie verlängert sich entsprechend, wenn die 
betreffende Vertreterversammlung erst nach Ablauf von vier Jahren 
zusammentrifft. 

 

(5) Scheidet ein Mitglied des Vorstands oder des Geschäftsführenden 
Vorstands oder ein/e Rechnungsprüfer/in vor Ablauf seiner/ihrer 
Wahlperiode aus, so kann in der nächsten Vertreterversammlung für den 
Rest der Wahlperiode eine Ersatzwahl vorgenommen werden. 

 

(6) Die Mitglieder der Beiräte und Arbeitskreise (§ 11 Abs. 1 Buchstabe 
f) werden vom Vorstand für die Dauer von 4 Jahren berufen. 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Die im Absatz 1 bestimmte Dauer verkürzt sich, wenn die 
Vertreterversammlung, in der eine Neuwahl vorzunehmen ist, vor Ablauf 
von vier Jahren stattfindet. Sie verlängert sich entsprechend, wenn die 
betreffende Vertreterversammlung erst nach Ablauf von vier Jahren 
zusammentrifft. 

 

(4) Scheidet ein Mitglied des Vorstands oder ein/e Rechnungsprüfer/in 
vor Ablauf seiner/ihrer Wahlperiode aus, so kann in der nächsten 
Vertreterversammlung für den Rest der Wahlperiode eine Ersatzwahl 
vorgenommen werden. 

 

(5) Die Mitglieder der Beiräte und Arbeitskreise (§ 15 Abs. 1 Buchstabe 
f) werden vom Vorstand für die Dauer von 4 Jahren berufen, die 
Vertreter/innen und Stellvertreter/innen des Niedersächsischen EC-
Verbandes in der Landesjugendkammer der Ev.-luth. Landeskirche 
Hannovers und in der aejn für 3 Jahre. 
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§ 11 Aufgaben des Vorstands 

(1) Die Aufgaben des Vorstands sind 

a) die Leitung des Niedersächsischen EC-Verbandes und die Verwaltung 
des Verbandsvermögens, 

b) die Vornahme aller erforderlichen Rechtsgeschäfte, 

c) die Genehmigung des Jahresabschlusses, 

d) die Anstellung von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, 

e) die Bestellung von besonderen Vertretern/Vertreterinnen i. S. des § 30 
BGB, 

f) die Bildung von Arbeitskreisen und Beiräten. 

 

 

 
 

(2) Der Vorstand wird von dem/der Vorsitzenden, im Verhinderungsfall 
von einem anderen Mitglied des Vorstands im Sinne von § 26 BGB 
(siehe § 7 (2), jährlich mindestens einmal mit einer Frist von 14 Tagen 
schriftlich oder auf elektronischem Weg zur Sitzung eingeladen. 

 

 

 

 

§ 15 Aufgaben des Vorstands 

(1) Die Aufgaben des Vorstands sind 

a) die Leitung des Niedersächsischen EC-Verbandes und die Verwaltung 
des Verbandsvermögens, 

b) die Vornahme aller erforderlichen Rechtsgeschäfte, 

c) die Genehmigung des Jahresabschlusses, 

d) die Anstellung von Mitarbeiter/innen, 

e) die Bestellung von besonderen Vertreter/innen i. S. des § 30 BGB, 

f) die Bildung von Arbeitskreisen und Beiräten, 

g) die Berufung von Beauftragten für spezielle Themengebiete, 

h) die Berufung der Vertreter/innen und Stellvertreter/innen des 
Niedersächsischen EC-Verbandes in der Landesjugendkammer der Ev.-
luth. Landeskirche Hannovers und in der aejn. 

 

(2) Der Vorstand wird von dem/der Vorsitzenden, im Verhinderungsfall 
von einem anderen Mitglied des Vorstands im Sinne von § 26 BGB 
(siehe § 11 Abs. 2), jährlich mindestens einmal mit einer Frist von 14 
Tagen schriftlich oder auf elektronischem Weg zur Sitzung eingeladen. 
Hierfür gilt:  

a) Vorstandssitzungen können auch als virtuelle oder hybride 
Versammlung durchgeführt werden.  

b) Ob die Vorstandssitzung in Präsenz oder als virtuelle oder hybride 
Versammlung durchgeführt wird, entscheidet der Geschäftsführende 
Vorstand. 
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(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner 
Mitglieder anwesend ist. Bei der Beschlussfassung entscheidet die 
Mehrheit der anwesenden Mitglieder. Beschlüsse des Vorstandes können 
auch durch schriftliche oder Abstimmung auf elektronischem Weg 
gefasst werden, wenn drei Fünftel aller Vorstandsmitglieder ihre 
Zustimmung zu dem Beschluss innerhalb von zwei Wochen schriftlich 
oder auf elektronischem Weg erklären. Der Geschäftsführende Vorstand 
stellt das Abstimmungsergebnis fest und unterrichtet darüber die 
Vorstandsmitglieder. 

 

c) Wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, so muss 
bei der Einberufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihre 
Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. 

 

(3) Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens die Hälfte seiner 
Mitglieder teilnehmend ist und davon wenigstens zwei Drittel 
Ehrenamtliche sind. Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit 
der teilnehmenden Mitglieder. Beschlüsse des Vorstandes können auch 
durch schriftliche Abstimmung oder durch Abstimmung auf 
elektronischem Weg gefasst werden, wenn drei Fünftel aller 
Vorstandsmitglieder ihre Zustimmung zu dem Beschluss innerhalb von 
zwei Wochen schriftlich oder auf elektronischem Weg erklären. Der 
Geschäftsführende Vorstand stellt das Abstimmungsergebnis fest und 
unterrichtet darüber die Vorstandsmitglieder.  

 
§ 12 Aufgaben des Geschäftsführenden Vorstands 

(1) Die Aufgaben des Geschäftsführenden Vorstands sind 

a) die Durchführung der Geschäfte des Niedersächsischen EC-Verbandes 
nach den Richtlinien des Vorstands, 

b) die Vornahme von Aufgaben, die der Vorstand ihm überträgt oder 
überlässt. 

(2) Der Geschäftsführende Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. 

(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit aller Mitglieder. 
Das kann auch schriftlich oder per Abstimmung auf elektronischem Weg 
geschehen. Die so gefassten Beschlüsse sind in der Niederschrift über die 
nächste Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes aufzunehmen. 

 

§ 16 Aufgaben des Geschäftsführenden Vorstands 

(1) Die Aufgaben des Geschäftsführenden Vorstands sind  

a) die Durchführung der Geschäfte des Niedersächsischen EC-
Verbandes, 

b) die Vornahme von Aufgaben, die der Vorstand ihm überträgt oder 
überlässt. 

(2) Der Geschäftsführende Vorstand tritt nach Bedarf zusammen. 

(3) Bei der Beschlussfassung entscheidet die Mehrheit aller Mitglieder. 
Das kann auch schriftlich oder per Abstimmung auf elektronischem Weg 
geschehen. Die so gefassten Beschlüsse sind in der Niederschrift über die 
nächste Sitzung des Geschäftsführenden Vorstandes aufzunehmen. 
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§ 13 Aufgaben der Vertreterversammlung 

 
(1) Die Aufgaben der Vertreterversammlung umfassen insbesondere 

a) die Wahl des Vorstands (§ 7 Buchstabe a bis c und h), der 
Beisitzer/innen des Geschäftsführenden Vorstands sowie der 
Rechnungsprüfer/innen und der Ver-treter/innen für die 
Vertreterversammlung des Deutschen EC-Verbandes, 

b) die Bestätigung der vom Vorstand gebildeten Arbeitskreisen, die 
Entgegennahme des vom Vorstand vorzulegenden Jahresberichts und des 
Kassenberichts, 

c) die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die 
Geschäfts- und für die Kassenführung, 

d) die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die 
Auflösung des Niedersächsischen EC-Verbandes, 

e) die Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge, 

f) die Beschlussfassung über die Kreisverbandsordnung, 

g) die Beratung und ggf. Beschlussfassung über Anträge. 

 

 
(2) Die Vertreterversammlung ist mindestens einmal im Jahr mit einer 
Frist von wenigstens vier Wochen schriftlich oder auf elektronischem 
Weg von dem/der Vorsitzenden oder von einem anderen Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands einzuberufen. 

 
 

 
 

 

 

§ 17 Aufgaben der Vertreterversammlung 

(1) Die Aufgaben der Vertreterversammlung umfassen insbesondere 

a) die Wahl des Vorstands (§ 7 Buchstabe a bis c und k), der 
Beisitzer/innen des Geschäftsführenden Vorstands sowie der 
Rechnungsprüfer/innen und der Vertreter/innen für die 
Vertreterversammlung des Deutschen EC-Verbandes, 

b) die Bestätigung der vom Vorstand gebildeten Arbeitskreisen, 

c) die Entgegennahme des vom Vorstand vorzulegenden Jahresberichts 
und des Kassenberichts, 

d) die Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für die 
Geschäfts- und für die Kassenführung, 

e) die Beschlussfassung über Änderungen der Satzung und über die 
Auflösung des Niedersächsischen EC-Verbandes, 

f) die Festsetzung der Höhe der Mitgliedsbeiträge, 

g) die Beschlussfassung über die Kreisverbandsordnung, 

h) die Beratung und ggf. Beschlussfassung über Anträge. 

 

(2) Die Vertreterversammlung ist mindestens einmal im Jahr mit einer 
Frist von wenigstens vier Wochen schriftlich oder auf elektronischem 
Weg von dem/der Vorsitzenden oder von einem anderen Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands einzuberufen. Hierfür gilt:  

a) Die Vertreterversammlung kann auch als virtuelle oder hybride 
Versammlung durchgeführt werden.  

b) Ob die Versammlung in Präsenz oder als virtuelle oder hybride 
Versammlung durchgeführt wird, entscheidet der Geschäftsführende 
Vorstand. 
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(3) Alle Mitglieder der EC-Jugendarbeiten können an der 
Vertreterversammlung beratend teilnehmen. 

 

 
 
(4) Anträge sind dem/der Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des 
Vorstandes im Sinne von § 26 BGB (siehe § 7 (2)) spätestens 14 Tage 
vor der Vertreterversammlung schriftlich einzureichen. Später 
eingehende Anträge können nur behandelt werden, wenn zwei Drittel der 
anwesenden stimmberechtigten Personen zustimmen. Davon 
ausgenommen sind Anträge, deren Beschlussfassung einer qualifizierten 
Mehrheit bedarf. 

 
 

(5) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Viertel der stimmberechtigten Personen anwesend ist. 

Ist eine Vertreterversammlung nicht beschlussfähig, weil zu wenig 
stimmberechtigte Personen erschienen sind, so ist eine weitere, mit 
gleicher Tagesordnung einberufene Vertreterversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der erneuten 
Einladung ist auf diese Satzungsbestimmung hinzuweisen. 

 
 

c) Wird eine hybride oder virtuelle Versammlung einberufen, so muss 
bei der Einberufung auch angegeben werden, wie die Mitglieder ihre 
Rechte im Wege der elektronischen Kommunikation ausüben können. 

 

(3) Alle EC-Ort-Mitglieder der EC-Jugendarbeiten, alle EC-Land-
Mitglieder sowie die beratenden Mitglieder des Vorstands können an der 
Vertreterversammlung beratend teilnehmen. 

 

(4) Anträge sind dem/der Vorsitzenden oder einem anderen Mitglied des 
Vorstandes im Sinne von § 26 BGB (siehe § 11 Abs. 2) spätestens 14 
Tage vor der Vertreterversammlung schriftlich einzureichen. Später 
eingehende Anträge können nur behandelt werden, wenn zwei Drittel der 
teilnehmenden stimmberechtigten Personen zustimmen. Davon 
ausgenommen sind Anträge, deren Beschlussfassung einer qualifizierten 
Mehrheit bedarf. 

 

(5) Die Vertreterversammlung ist beschlussfähig, wenn mindestens ein 
Viertel der stimmberechtigten Personen teilnehmend ist. 

Ist eine Vertreterversammlung nicht beschlussfähig, weil zu wenig 
stimmberechtigte Personen erschienen sind, so ist eine weitere, mit 
gleicher Tagesordnung einberufene Vertreterversammlung ohne 
Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig. In der erneuten 
Einladung ist auf diese Satzungsbestimmung hinzuweisen. 

 

(6) Die Vertreterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der 
auf Ja oder Nein lautenden Stimmen der teilnehmenden 
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(6) Die Vertreterversammlung fasst ihre Beschlüsse mit der Mehrheit der 
auf Ja oder Nein lautenden Stimmen der anwesenden stimmberechtigten 
Personen, soweit in der Satzung nichts anderes bestimmt ist. 

Für Beschlüsse über Änderungen der Satzung ist eine Stimmenmehrheit 
von zwei Dritteln, für einen Beschluss über die Auflösung des 
Niedersächsischen EC-Verbandes eine Stimmenmehrheit von drei 
Vierteln erforderlich. 

Bei der Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands (Abs. 1 
Buchstabe c) sind nur die Vertreter/innen der EC-Jugendarbeiten 
stimmberechtigt. 

 

 
 

(7) Über die Vertreterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen und 
von dem/der Vorsitzenden sowie einem weiteren Vorstandsmitglied und 
dem/der Protokollführer/in zu unterschreiben. 

 

stimmberechtigten Personen, soweit in der Satzung nichts anderes 
bestimmt ist. 

Für Beschlüsse über Änderungen der Satzung ist eine Stimmenmehrheit 
von zwei Dritteln, für einen Beschluss über die Auflösung des 
Niedersächsischen EC-Verbandes eine Stimmenmehrheit von drei 
Vierteln erforderlich. 

Bei der Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands (Abs. 1 
Buchstabe d) sind nur die Vertreter/innen der EC-Jugendarbeiten sowie 
der EC-Land-Mitglieder stimmberechtigt. 

 

(7) Über die Vertreterversammlung ist eine Niederschrift zu fertigen und 
von dem/der Vorsitzenden sowie einem weiteren Vorstandsmitglied und 
dem/der Protokollführer/in zu unterschreiben. 

 

§ 14 Leitung der Sitzungen 

Die Sitzungen des Vorstands und des Geschäftsführenden Vorstands 
sowie der Vertreterversammlung leitet der/die Vorsitzende, der/die 
stellvertretende Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands. 
 

§ 18 Leitung der Sitzungen 

Die Sitzungen des Vorstands und des Geschäftsführenden Vorstands 
sowie der Vertreterversammlung leitet der/die Vorsitzende, der/die 
stellvertretende Vorsitzende oder ein anderes Mitglied des 
Geschäftsführenden Vorstands. 

 

§ 15 Mitgliedsbeiträge (neu § 8) �Æ s. oben 
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§ 16 Kassenverwaltung 

(1) Die Buchführung des Niedersächsischen EC-Verbandes ist nach 
kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Dabei sind die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten. Soweit im Jahresabschluss 
Vermögensgegenstände zu bewerten sind, sollen die steuerrechtlichen 
Bewertungsvorschriften angewandt werden. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Der/Die Schatzmeister/in sorgt für die ordnungsgemäße Führung der 
Bücher und Belege einschließlich der Abrechnungen der 
Mitarbeiter/innen und überwacht sie. Nach Beendigung des 
Geschäftsjahres sind eine Bilanz sowie eine Gewinn- und 
Verlustrechnung aufzustellen, die - nach Genehmigung durch den 
Vorstand - der Vertreterversammlung vorzulegen sind. 

(4) Zur Prüfung der Geschäftsführung, der Rechnungsführung und des 
Jahresabschlusses wählt die Vertreterversammlung jedes Jahr eine/n 
Rechnungsprüfer/in auf die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist 
zweimal zulässig. Die Rechnungsprüfer/innen teilen das Ergebnis ihrer 
Prüfung dem Vorstand und der Vertreterversammlung mit. 

(5) An Mitglieder von Gremien des Verbandes, z.B. des Vorstandes, 
können angemessene Vergütungen gezahlt werden, insbesondere auf der 
Basis von mit diesen abgeschlossenen Anstellungsverträgen. Diese 
haben ebenfalls Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen 
Aufwendungen und Auslagen. Aufwendungen und Auslagen können 
auch auf der Basis pauschaler Regelungen ersetzt werden. 

 

§ 19 Kassenverwaltung 

(1) Die Buchführung des Niedersächsischen EC-Verbandes ist nach 
kaufmännischen Grundsätzen zu führen. Dabei sind die Grundsätze 
ordnungsmäßiger Buchführung zu beachten. Soweit im Jahresabschluss 
Vermögensgegenstände zu bewerten sind, sollen die steuerrechtlichen 
Bewertungsvorschriften angewandt werden. 

(2) Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

(3) Der/Die Schatzmeister/in sorgt für die ordnungsgemäße Führung der 
Bücher und Belege einschließlich der Abrechnungen der 
Mitarbeiter/innen und überwacht sie. Nach Beendigung des 
Geschäftsjahres sind eine Bilanz sowie eine Gewinn- und 
Verlustrechnung aufzustellen, die - nach Genehmigung durch den 
Vorstand - der Vertreterversammlung vorzulegen sind. 

(4) Zur Prüfung der Geschäftsführung, der Rechnungsführung und des 
Jahresabschlusses wählt die Vertreterversammlung jedes Jahr eine/n 
Rechnungsprüfer/in auf die Dauer von zwei Jahren. Wiederwahl ist 
zweimal zulässig. Die Rechnungsprüfer/innen teilen das Ergebnis ihrer 
Prüfung dem Vorstand und der Vertreterversammlung mit. 

(5) An Mitglieder von Gremien des Verbandes, z.B. des Vorstandes, 
können angemessene Vergütungen gezahlt werden, insbesondere auf der 
Basis von mit diesen abgeschlossenen Anstellungsverträgen. Diese 
haben ebenfalls Anspruch auf Ersatz ihrer nachgewiesenen 
Aufwendungen und Auslagen. Aufwendungen und Auslagen können 
auch auf der Basis pauschaler Regelungen ersetzt werden. Den als 
ehrenamtlich bezeichneten Vorstandsmitgliedern können auch 
Vergütungen nach § 3 Abs. 26a EStG gezahlt werden. Diese sind vom 
Geschäftsführenden Vorstand zu beschließen. 
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§ 17 Verbandsvermögen 

Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Überschüsse oder das 
Vermögen des Niedersächsischen EC-Verbandes, auch nicht bei ihrem 
Austritt oder Ausschluss. Andererseits kann das Vermögen der 
Mitglieder über den Mitgliedsbeitrag hinaus nicht für Verbindlichkeiten 
des Niedersächsischen EC-Verbandes beansprucht werden. 

 

§ 20 Verbandsvermögen 

Die Mitglieder haben keinen Anspruch auf Überschüsse oder das 
Vermögen des Niedersächsischen EC-Verbandes, auch nicht bei ihrem 
Austritt oder Ausschluss. Andererseits kann das Vermögen der 
Mitglieder über den Mitgliedsbeitrag hinaus nicht für Verbindlichkeiten 
des Niedersächsischen EC-Verbandes beansprucht werden. 

 
§ 18 Vermögensbindung 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Niedersächsischen EC-
Verbandes oder bei Wegfall seines bisherigen Zwecks fällt das nach 
Erfüllung aller Verbindlichkeiten verbleibende Verbandsvermögen dem 
�'�H�X�W�V�F�K�H�Q���-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�����L�Q��
Kassel zu, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

(2) Sollte die Durchführung dieser Bestimmung aus Gründen, die der 
Niedersächsische EC-Verband nicht zu vertreten hat, unmöglich sein, so 
beschließt die Vertreterversammlung, welcher anderen gemeinnützigen 
Körperschaft oder Organisation das Verbandsvermögen zufallen soll. 
Beschlüsse hierüber dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts 
ausgeführt werden. 

§ 21 Vermögensbindung 

(1) Bei Auflösung oder Aufhebung des Niedersächsischen EC-
Verbandes oder bei Wegfall seiner steuerbegünstigter Zwecke fällt das 
nach Erfüllung aller Verbindlichkeiten verbleibende Verbandsvermögen 
�G�H�P���'�H�X�W�V�F�K�H�Q���-�X�J�H�Q�G�Y�H�U�E�D�Q�G���Ä�(�Q�W�V�F�K�L�H�G�H�Q���I�•�U���&�K�U�L�V�W�X�V�³�����(�&�����H���9�����L�Q��
Kassel zu, der es unmittelbar und ausschließlich für gemeinnützige oder 
kirchliche Zwecke zu verwenden hat. 

(2) Sollte die Durchführung dieser Bestimmung aus Gründen, die der 
Niedersächsische EC-Verband nicht zu vertreten hat, unmöglich sein, so 
beschließt die Vertreterversammlung, welcher anderen gemeinnützigen 
Körperschaft oder Organisation das Verbandsvermögen zufallen soll. 
Beschlüsse hierüber dürfen erst nach Einwilligung des Finanzamts 
ausgeführt werden. 
 

----------------------------------------------- 

Der Niedersächsische EC-Verband (Verein) ist im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Hannover unter Nr. 2204 eingetragen. 

Die Satzung wurde am 30 Dezember 1955 errichtet und von den 
Vertreterversammlungen am 15.05.1965, 02.04.1966 und 29.04.1972 
geändert. Sie wurde am 30.04.1983 und 23.04.1994 neu gefasst und am 
27.04.1996, 30.04.2005, 08.05.2010 und 26.04.2014 erneut geändert. 

----------------------------------------------- 

Der Niedersächsische EC-Verband (Verein) ist im Vereinsregister beim 
Amtsgericht Hannover unter Nr. 2204 eingetragen. 

Die Satzung wurde am 30 Dezember 1955 errichtet und von den 
Vertreterversammlungen am 15.05.1965, 02.04.1966 und 29.04.1972 
geändert. Sie wurde am 30.04.1983 und 23.04.1994 neu gefasst und am 
27.04.1996, 30.04.2005, 08.05.2010, 26.04.2014 und 15.04.2023 erneut 
geändert. 
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